
650 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des NationalratesXIV.GP 

Bericht und Antrag 

'des Verkehrs'aus~chusses" 
".,'"., 

Über: den'Etitwqrf .. eines Bundesg~setzes, mit 
del#' dieStraßenverkeh'rsoidriung 1960 ge
, , ,', äridrnwird(8. StVO.;Novdle), 

Im' Zuge seiner'Berilturigen über die Regie
I"llng~Y9rl~ge. :57,der ,~eila,genbetreffeiid.den 
EntWurf eines Bundesges.et~es,;: mit, "dem.: das 
Kl"aftfahrge~e~z 1967geänqert, (3,:, Kraftfahr
k~~ti'~l%\T~l1~)' iind tivilreditIicheBestimrtiun~ 
geri'liber:'d~riGebraucH vo~SiCherheitsgurt~n 
getrdff~H~erden: un<f' dIe' Kn4erung ,derselben 
g~inäß::§"i5: :Ceschäftsordnurigsgesetz PJ75(?;u 
57 der Beilagen) -hat der Verkehrsaussd1uß;in 
seiner Sitzung am 12. Okto'ber 1977 auf Vor
schlag des zur Vorbehandlung der genannten 
Vorlage eingesetzten Unterausschusses beschlos
sen, dem Na1lionalrat gemäß § 27 Abs. 1 des 
Geschäftsordnungsgesetzes 1975 einen Selb
ständigen Antrag auf Erlassung eines Gesetzent
wuds zu :stellen, mit dem die Straßenverkehrs
ordnung 1960 geändert w.ird. 

Diesem SeLbständigen Antrag liegen folgende 
Erwägungen zugrunde: 

Mit der Einführung gebührenpflichtiger Kurz
parkzonen hat sich die an sich ,richtige Rechts
auffassung herausgebildet, daß derj-enige, der sein 
Fahrzeug in einer solchen Zone aufstellt und 

Alberer 

Berichterstatter 

dabei w.eder einen Pal'~schein ,noch eme Park
scheibe verwende~, wegen ,zweier Verwaltungs
übertretung.en bestraft wu-rde, nämlich wegen 
einer abgabenrechtLic:lwn "und 'wegen einer 
straßenpol.izeilichen. Dieser Rechtszustand wurde 
von der Bevölkerung rechtspoliitisch als eine un
vertre1:!Qare Bärte "versta~~len. Mit ,der neuen 
13estimmllng soll also klargestellt werden, .daß 
derjenige; der ,das Fah~eug in', einer gebühren
pfli9Ittge~ Kurzparkzoneweder: mit einem 
rarks<:h~in nodtt:nit einer ParkscheiJbe ,aufstellt, 
lediglich einen ahgabenrechtlichen Stra{tatbestand 
verwirklicht. ' , 

Nach Wortme1dungen der Ab.geordneten Dkfm. 
DDr. K ö n i g und Ing. Hob I wurde der Ge
setzentwurf einstimmig angenommen. 

Zum Berichurstatter für das Haus wurde 
Abgeordneter Alb e r e r ,gewählt. Der Gesetz
entwurf ist ,in der vom Ausschuß heschlossenen 
Fassung diesem Bericht beigedruckt. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den A n- :j. 
tr a g, der Nationalrat wolle dem an g e-
s chI OSIS e n enG e ,s e ,t zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung ertei·len. 

Wien, 1977 10 12 

Prechtl 
Obmann 
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2 650 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 

geändert wird (8. StVO-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Str.aßenverkehrsordnung 1960, BGB!. 
Nr. 159, in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. 
Nr. 204/1964, 229/1965, 209/1969, 274/1971, 
21/1974, 402/1975, 412/1976 und 115/1977 und 
der Kundmachungen BGB!. Nr. 228/1963, 
163/1968, 405/1973 und 576/1976 wird wie 
folgt geändei-t: 

Im § 99 Abs. 6 wird nach der lit. c der Punkt 
durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. d 
angefügt: 

"d) wenn eine Zuwiderhandlung gegen § 25 
Abs.l oder gegen eine auf. Grund des §:2? 
Abs. 2 erlassene Verordnungaudi eeip~l:l. 
abgabenrechdichen Straf tatbestand, bildet.'" 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tag der 
Kundmachung in- Kraft. . 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeseize~ 
ist . der Bundesminister für· Verkehr betraut; 
soweit die Vollzieh~ng riicht<len Ländern. z~~ 
steht und insoweit den Laridesregiez:ungen q.b~ 
liegt. 
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